
B E K A N N T M A C H U N G 

20.Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kirchworbis am 
14.11.2022 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kirchworbis wurden  
6 Beschlüsse gefasst, die hiermit amtlich bekannt gegeben werden: 
 
1. Beschluss Nr. 60 – 20 – 105 / 2022 vom 14.11.2022 
 Kath.Kindergarten „St.Antonius“ Kirchworbis 
 Zur Planung einer neuen Kindertagesstätte und zur Vorbereitung des Fördermittel- 
 antrages ist ein Leistungswettbewerb für freiberufliche Leistungen / Planungsleistung 
 notwendig. 
 Der Gemeinderat stimmt diesem Wettbewerb zu. 
 Die Vergabe der Leistung soll in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen. 
 Die Mittel sind in den Haushaltsplan 2023 einzustellen. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   13 Mitglieder 
 davon anwesend:      12 Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      12 Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
2. Beschluss Nr. 60 – 20 – 106 / 2022 vom 14.11.2022 
 Zuschuss an den Sportverein Viktoria der Gemeinde Kirchworbis 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis stimmt dem Antrag auf Zuschuss für den 
 Sportverein Viktoria Kirchworbis in Höhe von 2.000,00 € zu. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   13 Mitglieder 
 davon anwesend:      12 Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      12 Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
3. Beschluss Nr. 60 – 20 – 107 / 2022 vom 14.11.2022 
 Überplanmäßige Ausgabe – Gewerbesteuerumlage 2022 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis stimmt dem Antrag zur überplan- 
 mäßigen Ausgabe im Jahr 2022 bei der Haushaltsstelle 1.90000.81000 in Höhe  
 von 19.637,73 € zu. 
 Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben des Verwaltungs- 
 haushaltes. 
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 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   13 Mitglieder 
 davon anwesend:      12 Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      12 Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
4. Beschluss Nr. 60 – 20 – 108 / 2022 vom 14.11.2022 
 1.Änderung der Satzung der Gemeinde Kirchworbis über die Freiwillige Feuerwehr 
 (Feuerwehrsatzung) 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis beschließt die 1. Änderung der Satzung  
 der Gemeinde Kirchworbis über die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung). 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   13 Mitglieder 
 davon anwesend:      12 Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      12 Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 Die Änderungssatzung wird nach dem Genehmigungsverfahren für Satzungen  
 amtlich bekannt gegeben. 
 
5. Beschluss Nr. 60 – 20 – 109 / 2022 vom 14.11.2022 
 Überplanmäßige Ausgabe 
 Erstattung Wunsch- und Wahlrecht nach Breitenworbis 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchworbis stimmt dem Antrag zur überplan- 
 mäßigen Ausgabe bei der Haushaltsstelle 1.46420.67200 in Höhe von 5.204,42 € 
 zu. 
 Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben des Verwaltungs- 
 haushaltes. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   13 Mitglieder 
 davon anwesend:      12 Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      12 Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
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Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden 3 Beschlüsse 
 
    Beschluss Nr.  60 – 20 – 110 / 2022  
    Beschluss Nr.  60 – 20 – 111 / 2022 
    Beschluss Nr.  60 – 20 – 112 / 2022 
 
gefasst, die nach Wegfall der Vertraulichkeitsgründe amtlich bekannt gegeben werden. 
 
 
Kirchworbis, den 15.11.2022  
 
 
 
gez. Rüdiger Banse 
Bürgermeister 


